
  

Leistungserklärung Nr.:  0002/02    gültig ab 15.07.2014
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung) 
für das Produkt: Feine Gesteinskörnung 0/2 für Beton, Mörtel und Asphalt

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
  0/2 – EN 12620 – EN 13139 – EN 13043 Sorten-Nr.: 22B

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des 
Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
  Sorten-Nr.: 22B

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des 
Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
  Feine Gesteinskörnung für Beton, Mörtel und Asphalt

4. Name, eingetragener Name oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß 
Artikel 11 Absatz 5:
  UNION Weserkieswerk GmbH & Co. KG,  Pyrmonter Str. 15,  37671 Höxter

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß 
Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
  Nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts
gemäß Anhang V:
  System 2+

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm 
erfasst wird:
  Die notifizierte Stelle (Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverband Nordrhein-Westfalen (BÜV NW
  0778) hat die Erstinspektion des Werkes und der Werkseigenen Produktionskontrolle nach System 2+
  vorgenommen und folgendes ausgestellt:
  Zertifikat der Konformität der Werkseigenen Produktionskontrolle Nr.: 0778-CPR-8.467-1/1 GKBM

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische 
Bewertung ausgestellt worden ist:
  Nicht relevant

9. Erklärte Leistung:
  Siehe Zusatzblatt: Erklärte Leistung gemäß Ziffer 9 zur Leistungserklärung Nr.: 0002/02

Wenn gemäß den Artikeln 37 und 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, 
die das Produkt erfüllt:
  Nicht zutreffend

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach 
Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Elmar Kirchhoff,  Geschäftsführer

(Name, Funktion)

Höxter, 15.07.2014

(Ort, Datum)                                            



  

Leistungserklärung Nr.:  0004/02    gültig ab 15.07.2014
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung) 
für das Produkt: Feine Gesteinskörnung 0/4 für Beton und Mörtel

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
  0/4 – EN 12620 – EN 13139 – Sorten-Nr.: 1B

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des 
Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
  Sorten-Nr.: 1B

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des 
Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
  Feine Gesteinskörnung für Beton und Mörtel

4. Name, eingetragener Name oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß 
Artikel 11 Absatz 5:
  UNION Weserkieswerk GmbH & Co. KG,  Pyrmonter Str. 15,  37671 Höxter

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß 
Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
  Nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts
gemäß Anhang V:
  System 2+

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm 
erfasst wird:
  Die notifizierte Stelle (Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverband Nordrhein-Westfalen (BÜV NW
  0778) hat die Erstinspektion des Werkes und der Werkseigenen Produktionskontrolle nach System 2+
  vorgenommen und folgendes ausgestellt:
  Zertifikat der Konformität der Werkseigenen Produktionskontrolle Nr.: 0778-CPR-8.467-1/1 GKBM

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische 
Bewertung ausgestellt worden ist:
  Nicht relevant

9. Erklärte Leistung:
  Siehe Zusatzblatt: Erklärte Leistung gemäß Ziffer 9 zur Leistungserklärung Nr.: 0004/02

Wenn gemäß den Artikeln 37 und 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, 
die das Produkt erfüllt:
  Nicht zutreffend

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach 
Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Elmar Kirchhoff,  Geschäftsführer

(Name, Funktion)

Höxter, 15.07.2014

(Ort, Datum)                                            



  

Leistungserklärung Nr.:  0208/02    gültig ab 15.07.2014
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung) 
für das Produkt: Grobe Gesteinskörnung 2/8 für Beton und Mörtel

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
  2/8 – EN 12620 – EN 13139 – Sorten-Nr.: 34

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des 
Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
  Sorten-Nr.: 34

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des 
Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
  Grobe Gesteinskörnung für Beton und Mörtel

4. Name, eingetragener Name oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß 
Artikel 11 Absatz 5:
  UNION Weserkieswerk GmbH & Co. KG,  Pyrmonter Str. 15,  37671 Höxter

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß 
Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
  Nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts
gemäß Anhang V:
  System 2+

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm 
erfasst wird:
  Die notifizierte Stelle (Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverband Nordrhein-Westfalen (BÜV NW
  0778) hat die Erstinspektion des Werkes und der Werkseigenen Produktionskontrolle nach System 2+
  vorgenommen und folgendes ausgestellt:
  Zertifikat der Konformität der Werkseigenen Produktionskontrolle Nr.: 0778-CPR-8.467-1/1 GKBM

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische 
Bewertung ausgestellt worden ist:
  Nicht relevant

9. Erklärte Leistung:
  Siehe Zusatzblatt: Erklärte Leistung gemäß Ziffer 9 zur Leistungserklärung Nr.: 0208/02

Wenn gemäß den Artikeln 37 und 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, 
die das Produkt erfüllt:
  Nicht zutreffend

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach 
Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Elmar Kirchhoff,  Geschäftsführer

(Name, Funktion)

Höxter, 15.07.2014

(Ort, Datum)                                            



  

Leistungserklärung Nr.:  0408/02    gültig ab 15.07.2014
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung) 
für das Produkt: Grobe Gesteinskörnung 4/8 für Beton und Mörtel

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
  4/8 – EN 12620 – EN 13139 – Sorten-Nr.: 3B

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des 
Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
  Sorten-Nr.: 3B

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des 
Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
  Grobe Gesteinskörnung für Beton und Mörtel

4. Name, eingetragener Name oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß 
Artikel 11 Absatz 5:
  UNION Weserkieswerk GmbH & Co. KG,  Pyrmonter Str. 15,  37671 Höxter

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß 
Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
  Nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts
gemäß Anhang V:
  System 2+

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm 
erfasst wird:
  Die notifizierte Stelle (Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverband Nordrhein-Westfalen (BÜV NW
  0778) hat die Erstinspektion des Werkes und der Werkseigenen Produktionskontrolle nach System 2+
  vorgenommen und folgendes ausgestellt:
  Zertifikat der Konformität der Werkseigenen Produktionskontrolle Nr.: 0778-CPR-8.467-1/1 GKBM

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische 
Bewertung ausgestellt worden ist:
  Nicht relevant

9. Erklärte Leistung:
  Siehe Zusatzblatt: Erklärte Leistung gemäß Ziffer 9 zur Leistungserklärung Nr.: 0408/02

Wenn gemäß den Artikeln 37 und 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, 
die das Produkt erfüllt:
  Nicht zutreffend

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach 
Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Elmar Kirchhoff,  Geschäftsführer

(Name, Funktion)

Höxter, 15.07.2014

(Ort, Datum)                                            



  

Leistungserklärung Nr.:  0816/02    gültig ab 15.07.2014
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung) 
für das Produkt: Grobe Gesteinskörnung 8/16 für Beton

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
  8/16 – EN 12620 – Sorten-Nr.: 7B

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des 
Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
  Sorten-Nr.: 7B

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des 
Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
  Grobe Gesteinskörnung für Beton

4. Name, eingetragener Name oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß 
Artikel 11 Absatz 5:
  UNION Weserkieswerk GmbH & Co. KG,  Pyrmonter Str. 15,  37671 Höxter

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß 
Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
  Nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts
gemäß Anhang V:
  System 2+

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm 
erfasst wird:
  Die notifizierte Stelle (Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverband Nordrhein-Westfalen (BÜV NW
  0778) hat die Erstinspektion des Werkes und der Werkseigenen Produktionskontrolle nach System 2+
  vorgenommen und folgendes ausgestellt:
  Zertifikat der Konformität der Werkseigenen Produktionskontrolle Nr.: 0778-CPR-8.467-1/1 GKBM

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische 
Bewertung ausgestellt worden ist:
  Nicht relevant

9. Erklärte Leistung:
  Siehe Zusatzblatt: Erklärte Leistung gemäß Ziffer 9 zur Leistungserklärung Nr.: 0816/02

Wenn gemäß den Artikeln 37 und 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, 
die das Produkt erfüllt:
  Nicht zutreffend

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach 
Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Elmar Kirchhoff,  Geschäftsführer

(Name, Funktion)

Höxter, 15.07.2014

(Ort, Datum)                                            



  

Leistungserklärung Nr.:  1632/02    gültig ab 15.07.2014
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung) 
für das Produkt: Grobe Gesteinskörnung 16/32 für Beton

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
  16/32 – EN 12620 – Sorten-Nr.: 10B

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des 
Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
  Sorten-Nr.: 10B

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des 
Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
  Grobe Gesteinskörnung für Beton

4. Name, eingetragener Name oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß 
Artikel 11 Absatz 5:
  UNION Weserkieswerk GmbH & Co. KG,  Pyrmonter Str. 15,  37671 Höxter

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß 
Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
  Nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts
gemäß Anhang V:
  System 2+

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm 
erfasst wird:
  Die notifizierte Stelle (Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverband Nordrhein-Westfalen (BÜV NW
  0778) hat die Erstinspektion des Werkes und der Werkseigenen Produktionskontrolle nach System 2+
  vorgenommen und folgendes ausgestellt:
  Zertifikat der Konformität der Werkseigenen Produktionskontrolle Nr.: 0778-CPR-8.467-1/1 GKBM

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische 
Bewertung ausgestellt worden ist:
  Nicht relevant

9. Erklärte Leistung:
  Siehe Zusatzblatt: Erklärte Leistung gemäß Ziffer 9 zur Leistungserklärung Nr.: 1632/02

Wenn gemäß den Artikeln 37 und 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, 
die das Produkt erfüllt:
  Nicht zutreffend

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach 
Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Elmar Kirchhoff,  Geschäftsführer

(Name, Funktion)

Höxter, 15.07.2014

(Ort, Datum)                                            


